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 Veröffentlicht am 15.03.2001

Norm

ZPO §502 HI2

LPG §6

Rechtssatz

Der Anspruch auf Verlängerung eines Landpachtvertrages setzt grundsätzlich voraus, dass die zwingend angeordnete

Interessenabwägung ein Überwiegen der Interessen des Pächters an der Fortsetzung des Pachtvertrags ergibt. Schon

die Gleichwertigkeit der Interessen schließt eine Verlängerung aus. Ob die Interessen des Pächters an einer

Vertragsverlängerung jene der Verpächterin an seiner Beendigung überwiegen, hängt von den jeweiligen Umständen

des zu beurteilenden Falles ab, denen - von au=allender Fehlbeurteilung abgesehen - keine über den Einzelfall

hinausgehende Bedeutung zukommt.
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